
  

    
Landratsamt „ 

OSTALLGÄU 

ee eg 

Behörde für Gesundheit, 

Verbraucherschutz 

Bearbeitung: 

Zimme 

Telefon 08342 911 

Fax 08342 911 
    

    

Aktenzeichen: 11-5142. 

Ihr Zeichen: 

17.08.2021 

Vollzug des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG); 

Antrag auf Informationsgewährung vom 08.07.2021 hinsichtlich der von Herrn Christian 

Maischberger betriebenen 

Metzgerei Maischberger GmbH, Angerstraße 1, 86807 Buchloe 

gem. Ziffer I. des Bescheides vom 27.07.2021 übersenden wir Ihnen den Kontrollbericht der lebens- 

mittelrechtlichen Betriebsüberprüfung vom 20.01.2021 hinsichtlich der von Herrn Christian Maisch- 

berger betriebenen Metzgerei Maischberger GmbH, Angerstraße 1, 86807 Buchloe. 

Bei der Kontrolle am 17.03.2021 wurden keine Mängel festgestellt. 

Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass das Verbraucherinformationsgesetz allein Auskunftsan- 

sprüche gegenüber Behörden umfasst, jedoch keine Aussage zur Zulässigkeit der Weiterverwendung 

der erhaltenen Informationen durch Sie als Antragsteller trifft. Ob und wie Sie die Informationen wei- 

terverwenden, liegt daher in Ihrer alleinigen Verantwortung und Risiko. 

Mit freundlichen Grüßen    
Anlagen: 

1 Kontrollbericht vom 20.01.2021 

Landratsamt Ostallgäu - Schwabenstraße 11 - 87616 Marktoberdorf : www.ostallgaeu.de 

Sparkasse Allgäu - IBAN: DE66 7335 0000 0240 0072 60 - BIC: BYLA DE M1 ALG 

zum EEE 

Veterinärwesen, Ernährung und 

  



  

Kontrolle Fachbereich Lebensmittel/FLHY - Ergebnisprotokoll 

LRA Ostallgäu 
  

  

Betrieb: Metzgerei Maischberger GmbH - Metzgerei Maischberger 
  

Anschrift: 

(Standort) Angerstr. 1 

86807 Buchloe 
  

  

Art der Kontrolle: planmäßige Routinekontrolle vom 20.01.2021 
  

Schwerpunkt(e): 

  

Kontrollierte Lebensmittelbetriebsart(en): 

Fleischerei/Metzgerei mit Schlachthaus 

  

  

  

  
  

Gesamtergebnis: Verstoß 

Verstöße: { Kontrollbereich 

1. Die Wandfliesen waren teilweise beschädigt. Schlachtraum 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. II Kap. II Nr. 1b Verordnung 

(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

2. Es wurden vorverpackte Lebensmittel ohne die für dieses Lebensmittel Gefrierraum 

verpflichtende Angabe des Datum des Einfrierens bzw. des Datums 

des ersten Einfrierens abgegeben. 

Verstoß gegen Art. 9 Abs. 1 f i.V.m. Art. 24 Abs. 2 i.V.m. Anhang X Nr. 

3 VO (EU) Nr. 1169/2011 betreffend die Information der Verbraucher 
über Lebensmittel 

3. Die Türdichtung war beschädigt. Kühlraum- 

Verstoß gegen Art. 4 Abs. 2 i.V.m. Anh. Il Kap. | Nr. 1 Verordnung Verarbeitung 
(EG) Nr. 852/2004 über Lebensmittelhygiene 

  

  

  

      

Maßnahmen: 

Datum: Art der Maßnahme: Status: 

20.01.2021 mündliche Belehrung 

20.01.2021 Mängel- / Kontrollbericht, geringfügige 
Mängel 

  

    Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (08.07.2021): 
   



  

Abstellung der Mängel zum Zeitpunkt der Informationserteilung (08.07.2021): 
  

  
Freitextfeld, in das der bisher per E-Mail übersandte Text zur Mängelabstellung eingefügt werden 
kann. 

   


